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Stadt Gladbeck Gladbeck, 30.10.2025 

 Vorlage Nr. 25/0435 

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Jugendhilfeausschuss Ralph Kalveram 

Beigeordneter 

Entscheidung 11.12.2025 3 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Wahl des/der Vorsitzenden und einer/eines stellvertretenden Vorsitzenden 

 
Begründung: 

 
Die/der Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses und die/der Stellvertreter/in werden gem. § 4 Abs. 5 des 
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - AG - KJHG - von den stimmberechtigten 
Mitgliedern des Ausschusses aus den Mitgliedern, die der Vertretungskörperschaft angehören, gewählt.  
 
Gewählt wird gem. § 3 AG KJHG in Verbindung mit § 50 Abs. 2 GO in getrennten Wahlgängen. Wenn das 
Gesetz nichts anderes bestimmt oder wenn niemand widerspricht, kann die Wahl durch offene Abstim-
mung, ansonsten durch geheime Abstimmung, vollzogen werden. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 
Als Vorsitzende/r des Jugendhilfeausschusses wird Frau/Herr  
_______________________________________ gewählt. 
 
Als Stellvertreter/in für die/den Jugendhilfeausschussvorsitzende/n wird Frau/Herr 
________________________________________ gewählt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i.V. 

 

 
 - Ralph Kalveram - 

 Beigeordneter 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


